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Sitzungsvorlage des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn 
am  30.01.2020 öffentlich 
TOP 4. DSNR.: SV 2/2020 
 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den Schulverband Mittel-
schule Weißenhorn           
 

 
Anlage/n: Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 für den 

Schulverband Mittelschule Weißenhorn mit Vorbericht und 
Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 

 
Sachbericht: 
 
Auf die als Anlage beigefügten Beratungsunterlagen wird Bezug genommen. 
 
Für die im Jahr 2019 nicht vollständig abgewickelten Beschaffungsmaßnahmen 
im Rahmen des Projektes „Digitales Klassenzimmer“ sollen die im Jahr 2019 
nicht in Anspruch genommenen Ausgabemittel bei Haushaltsstelle 2130.9351 als 
Haushaltsausgabenrest auf das Jahr 2020 vorgetragen werden. 
Für den hierfür im Jahr 2019 eingeplanten Zuschuss des Freistaates soll bei 
Haushaltsstelle 2130.3610 ein Haushaltseinnahmerest gebildet und auf das Jahr 
2020 vorgetragen werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Schulverbandsversammlung billigt die Bildung und Übertragung von neuen 
Haushaltsausgaberesten in Höhe von 196.920,54 Euro und die Bildung von neu-
en Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 26.300,00 Euro und beschließt die 
nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Schulverbandes Mittel-
schule Weißenhorn wie folgt: 
 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

des Schulverbandes Mittelschule Weißenhorn - (Landkreis Neu-Ulm) 
        für das Haushaltsjahr 2020   

 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie 
der Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Mittelschule Weißenhorn folgende 
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird  
 
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 873.000,00 €  
 im Vermögenshaushalt   
 in den Einnahmen und Ausgaben auf 611.000,00 €  
 



festgesetzt. 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,-- € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1)  Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 587.400,00 € 
 festgesetzt (Verwaltungsumlage). 
 
(2) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finan-

zierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts wird auf 0,00 €  
 festgesetzt (Investitionsumlage).   
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird gem. Art. 9 Abs. 7 des Bayerischen Schul-

finanzierungsgesetzes auf die beteiligten Gemeinden nach der festgestellten 
Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am Stichtag - 1. Oktober 2019 - 
besuchten, umgelegt. 

 
(4) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schüler-

zahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 auf 246 Schüler festgesetzt. 
 
(5) Die Schulverbandsumlage wird je Verbandsschüler für die  
  Betriebskostenumlage auf  2.387,804878 €                                                                                               
  Investitionsumlage auf     0,00 € 
      festgesetzt.   
 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf  100.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft. 
 
Weißenhorn, den xx.xx.2020 
Schulverband Mittelschule Weißenhorn  
 
 
 
Dr. Wolfgang Fendt 
Schulverbandsvorsitzender       
 



 
 
 
   
   
   
Konrad  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtkämmerer  1. Bürgermeister und 

Schulverbandsvorsitzender 
 






































































































































































